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Der Bund Schweizerischer Frauenvereine
Mi^g/ie^er« ^es seme Dmgaèe nom 6. /t^z 0« „57««A-

Mrgerm" Ao. 7/5 verö//e»£/zc£*_) zwzï w«cÄ/o/ge«iem Sd?rez'£e« zw&ozwwe«

//7 Ç 0,041

Zürich, 19. September 1957

An die Mitglieder des Ständerates

Herr Präsident,
Sehr geehrte Herren Ständeräte,

Da die Botschaft des Bundesrates über die Einführung des Frauen-
stimm- und -Wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten in dieser
Session zur Behandlung kommt, erlauben wir uns, Ihnen unsere Eingabe
vom 6. Juli 1957 an die ständerätliche Kommission zur Kenntnis zu

bringen. •'

Mit Genugtuung haben wir dem offiziellen Communiqué über die

Beratungen dieser Kommission entnommen, dass sie in ihrer überwiegen-
den Mehrheit mit der Botschaft des Bundesrates im Prinzip einig geht
und den Zeitpunkt für gekommen erachtet, den Schweizer Frauen das

Stimm- und Wahlrecht in eidgenössischen Angelegenheiten zu verleihen.

Dem Vorschlag Ihrer Kommission, anstelle der in der Botschaft

vorgesehenen Abänderung von 12 Artikeln der Bundesverfassung einen

neuen Artikel 43 bis einzuführen, können wir beipflichten. Er ermöglicht
uns, unsere Anregung auf S. 2, Abs. 2 unserer Eingabe vom 6. Juli 1957,

mit der wir ebenfalls eine Vereinfachung des Verfahrens bezweckten

(Ergänzung von Art. 4 BV), zurückzuziehen.

Was die Frage der Erhöhung der Stimmenzahl für Initiative und

Referendum anbetrifft, so haben die heftigen Reaktionen auf den Vor-
schlag der ständerätlichen Kommission mit aller Deutlichkeit gezeigt,
dass es sich hier um ein sehr umstrittenes politisches Problem handelt.

Wir möchten deshalb ganz besonders auf den letzten Abschnitt unserer

Eingabe hinweisen und nochmals den Wunsch aussprechen, die Frage der
Stimmenzahl für Initiative und Referendum von derjenigen der Einfüh-

rung des Frauenstimmrechts getrennt zu behandeln, um die Einheit der
Materie zu wahren.

Indem wir Sie um wohlwollende Prüfung unserer Vorschläge bitten,
versichern wir Sie, Herr Präsident, sehr geehrte Herren Ständeräte, un-

serer vorzüglichen Hochachtung.

BUND SCHWEIZERISCHER FRAUENVEREINE
Für den Vorstand Für die Studienkommission

Die Präsidentin: Die Präsidentin:
Dewz'se £• P7a«»er-BenzÄ«r^

Die Verhandlung über die Botschaft des Bundesrates zur Einführung des Frauenstimm-
rechtes findet im Ständerat, Mittwoch, den 2. Oktober, 8.30 Uhr statt. Bitte zahlreich

auf der Tribüne erscheinen!
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